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6. Im Rahmen des Notifizierungsverfahrens gemäß der Richtlinie (EU) 2015/1535 notifizierten die französischen Behörden
der Kommission am 24. Februar 2025 den Entwurf „Vorschlag für ein Dekret zum Verbot von Erzeugnissen für den oralen
Gebrauch, die Nikotin enthalten“ (im Folgenden „der notifizierte Entwurf“).
Um den Dienststellen der Kommission den Abschluss ihrer Prüfung gemäß den einschlägigen Bestimmungen des EU-
Rechts zu ermöglichen, werden die französischen Behörden gebeten, das nachstehende Ersuchen um ergänzende
Informationen zu beantworten:
Gemäß Artikel 1 des notifizierten Textentwurfs ist Teil 5 Buch I Titel III Kapitel II Abschnitt II des Gesetzbuchs über das
öffentliche Gesundheitswesen durch Unterabschnitt 6 zu ergänzen, der unter anderem die „Beförderung“, „Einfuhr“ und
„Ausfuhr“ von nikotinhaltigen Erzeugnissen für den oralen Gebrauch verbietet. Könnten die französischen Behörden in
diesem Zusammenhang bitte klarstellen, ob der notifizierte Maßnahmenentwurf für die Einfuhr und Ausfuhr in andere
Mitgliedstaaten und/oder Drittländer sowie für Versandvorgänge, an denen andere Mitgliedstaaten und/oder Drittländer
beteiligt sind, gelten soll?
Die französischen Behörden werden gebeten, ihre Antwort bis zum 14. April 2025 zu übermitteln.
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